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A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 
 
zur Aufhebung vorangegangener Allgemeinverfügungen im Zusammenhang mit der Eindämmung 
des Corona- Virus. 
 
 
1. 
Die Allgemeinverfügung vom 16.03.2020  
(Begrenzung der Ausbreitung des Corona-Virus nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz –IfSG)) 
 
 
2. 
Die Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 
(Fortschreibung der Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 zur Anordnung weiterer kontaktreduzieren-
der Maßnahmen) 
 
 
3. 
Die Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 
(Beschränkung von Zusammenkünften zur Begrenzung der Ausbreitung des Corona-Virus nach dem 
IfSG) 
 
werden hiermit mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben. 
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Beqründunq: 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein- Westfalen (MAGS) hat 
mit Erlass vom 01.04.2020 seine Weisungen in den folgenden Erlassen  

 Erlass zur Durchführung von Großveranstaltungen vom 10.03.2020 
 Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen vom 13.03.2020 
 Erlass zu Besuchseinschränkungen für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen leben vom 13.03.2020 
 Erlass zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16.03.2020 und 17.03.2020 

vom 15.03.2020 
 Ergänzung des Erlasses vom 15.03.2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab 

dem 16.03.2020 und 17.03.2020 vom 17.03.2020 
 Fortschreibung der Erlasse vom 15.03.2020 und 17.03.2020 zu weiteren kontaktreduzieren-

den Maßnahmen ab dem 18.03.2020 vom 17.03.2020 
aufgehoben. 
 
Aufgrund dieser Weisungen hatte die Kolpingstadt Kerpen die o.g. Allgemeinverfügungen erlassen. 
 
Die örtlichen Ordnungsbehörden wurden durch den Erlass des MAGS vom 01.04.2020 aufgefordert, 
die Bereinigung der Erlasslage zeitnah umzusetzen. 
 
Mit dieser Allgemeinverfügung zur Aufhebung der örtlichen Allgemeinverfügungen kommt die Kol-
pingstadt Kerpen dieser Aufforderung nach. 
 
Die Sachverhalte, die in den vorbezeichneten Allgemeinverfügungen geregelt sind, werden auch 
durch die am 23.03.2020 in Kraft getretene Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
22.03.2020 (in der Fassung Änderungsverordnung vom 30.03.2020) geregelt. 
 
Um eine einheitliche Rechtslage zu erreichen und damit sowohl die Akzeptanz der Regelungen in 
der Bevölkerung zu erhöhen als auch die Umsetzbarkeit im Vollzug zu erleichtern, werden die be-
nannten örtlichen Allgemeinverfügungen mit deckungsgleichen oder überschneidenden Regelungs-
bereichen hiermit aufgehoben. Auch wenn § 13 der CoronaSchVO eine eindeutige Konkurrenzklau-
sel mit Vorrang für die Regelungen der CoronaSchVO vorsieht, dient eine solche Bereinigung der 
örtlichen Rechtslage der Klarheit der Regelungsinhalte und der Stärkung der Appellfunktion der 
CoronaSchVO. Dies ist aus Gründen des weiterhin erforderlichen konsequenten Kontaktminimie-
rungsgebotes notwendig. 
 
Für die Aufhebung der Anordnungen in den o.g. Allgemeinverfügungen ist gem. § 28 IfSG i.V.m. § 3 
ZVO-IfSG im Stadtgebiet Kerpen die Kolpingstadt Kerpen als örtliche Ordnungsbehörde zuständig. 
 
Diese Aufhebungen treten gem. § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung dieser Allgemeinverfügung in Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Köln Appellhofplatz, 50667 Köln, erheben. 
 
 

 
 
Dieter Spürck 
Bürgermeister 
 


